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Vorlage — zur Kenntnisnahme —
gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von Berlin
über Verordnung über die Festsetzung des Be-
bauungsplanes XII-39 für das Gelände zwischen
Goerzallee 53—77 und der Kostocker Straße in
Bßriin-Lichterfelde

Wir bitten, gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von
Berlin die nachstehende, vom Senator für Bau- und Woh-
nungswesen erlassene Verordnung zur Kenntnis zu nehmen:

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-39

für das Gelände zwischen Goerzallee 53—77 und der

Rostocker Straße in Berlin-Lichterfelde.

Vom 8. August 1957.

Auf Grund des § 17 Abs. 5 des Gesetzes über die städte-
bauliche Planung- im Lande Berlin (Planungsgesetz) vom
22. August 1949 in der Fassung vom 22. März 1956 (GVB1.
S. 272) wird verordnet:

§ l

Der Bebauungsplan XII-39 vom 4. Februar 1957 mit
Deckblatt vom 11. Juli 1957 für das Gelände zwischen
Goerzallee 53—77 und der Rostocker Straße in Berlin-
Lichterfelde wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirks-

amt Steglitz, Abteilung Bau- und Wohnungswesen, Amt für
Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des. Bebauungs-
planes können beim Bezirksamt Steglitz, Abteilung Bau-
und Wohnungswesen, Amt für Stadtplanung, und beim
Baupolizeiamt Steglitz während der Dienststunden kosten-
frei eingesehen werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung

im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

• A. Begründung:

I, Veranlassung , des Planes

Von der Gemeinnützigen Heimstätten A.G. (Gebag)
sind an der Goerzallee 61—77 und beiderseits der

Straße 510 im Rahmen des sozialen "Wohnungsbaus
51 zweigeschossig-e Einfamilien-Reihenhäuser errichtet
worden. Zur Sicherung des von den Vorschriften der
.Bauordnung abweichenden neuen städtebaulichen Zu-
Standes sowie zur Aufhebung förmlich festgestellter
Fluchtlinien und Festsetzung neuer Straßen- und Bau-
grenzen war es erforderlich, einen Bebauungsplan fest-
zusetzen.

II. Inhalt des Planes

Das von der Geltungsbereichsgrenze umschlossene Ge-
lande lag nach der Anlage zur Bauordnung für die
Stadt Berlin vom 9. November 1929 in der Fassung-
des 29. Nachtrages vom 6. Oktober 1949 im Wohn-
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gebiet der Bauklasse II. Nach der vorbereitenden Bau-'
leitplanung — Flächennutzungsplan — ist es als Wohn-
gebiet bzw. Kleingartengebie.t ausgewiesen.

Dementsprechend setzt der Bebauungsplan für das Ge-.
lande an der Goerzallee 61^77 .und' beiderseits der- ;

Straße 510 allgemeines Wohngebiet mit 2g-eschossig'eri -
Einfamilienreihenhäusern durch Baugrenzen und Ah-
gäbe der zulässigen Geschoßzahlen fest. Das durch-
schnittliche Nutzungsmaß beträgt 0,4 m3 Geschoßfläche
je m2 Grundstücksfläche. Dasselbe Nutzungsmaß wurde,
für die Grundstücke Goerzal-Iee 53, 55, 59 festgesetzt,
die z. Z. mit eingeschossigen Wohnhäusern bebaut sind
und bei denen weitere Bauabsichten noch nicht auf-
getreten sind. An der Ecke Ortlerweg / Straße 510
wurde eine Ig-eschossige Geschäftsbaufläche für Läden
vorgesehen. . ' • •

Das Gelände wird durch die 10,00 m breite Straße 5-10
und drei private Wohnwege erschlossen. Die Uber-
gangsrechte und die sonstigen rechtlichen Bindungen
sind durch Aufschließungsvertrag geregelt. Die Goerz-
alles soll beiderseitig um je 4,00 m verbreitert werden.-
Die östliche Straßenbeg-renzungslinie wurde deshalb um
dieses Maß zurückgenommen. Entsprechend dem in
11,00 m Breite vorhandenen Ausbau des Ortlerweges,
wurde die östliche Straßenbegrenzung-s'linie vorverlegt.
Die durch die Planung- überholten Fluchtlinien der
Lübecker und der Rostocker Straße würden aufge^
hoben. Das bisherige Straßenland der Rostocker
Straße wird z. Z. kleingärtnerisch genutzt und wurde
im Bebauungsplan -als Dauerkleingarten festgesetzt.
Der 6,00 m breite Verbindungsweg zwischen der Straße,
510 und dem Dauerkleingartengebiet wurde als öffent-
liche Grünfläche ausgewiesen. Er wird vom Gärten- • . •
bauamt angelegt und verwaltet. .•' .

III. Verfahren . :

Der Bebauungsplan hat gemäß § 3 Abs. l des Planungs- , ,
gesetzes den Behörden-und Dienststellen, deren Be- *,
lange berührt werden, zur Stellungnahme vorgelegen. .. , , ,
Einwendungen wurden nicht erhoben.

Die Bezirksverordneten Versammlung hat dem Bebau- .; '•,
ungsplan mit Beschluß Nr. 298 vom 20. März 1957 , '.
zugestimmt.

Der Bebauungsplan hat gemäß § 17 Abs. 3 des Pla- ; . „^
nungsgesetzes 4 Wochen zu jedermanns Einsicht aus- ^'.'f
gelegen. Einwendungen wurden nicht erhoben. : '' '

B. Rechtsgrundlage: ' —•'

Gesetz über die städtebauliche Planung im Lande Berlin . ; ;
(Planungsgesetz) vom 22. August 1949 in der Fassung : .
vom 22. März 1956 (GVB1. S.272).
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C. Haushaltsmäßige Auswirkung:

Keine.
;

Berlin, den 14. August 1957.

Der Senat von Berlin
t

Amrehn . . Sctiwedler. . ,' .-;| '.
Bürgermeister Senator .-•'.'

für Bau-und Wohnungswesen . '
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